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Ihre Fragen beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 
Der im "S piegel" dargestellte Sachverhalt entspricht nur zum Teil 
den Tatsachen. Die Ursachen der Untergrundkontamination durch 
Kohlenwasserstoffe sind keineswegs "un dichte Rohrleitungen und 
lecke Tanks" sondern im wesentlichen durch Kriegslasten begründet. 
Darüberhinaus sind im Kanalsystem, das im Jahr 1950 entsprechend 
dem damaligen Stand der Technik errichtet wurde, im Laufe des 
Raffineriebetriebes Leckagen aufgetreten. 

Zu Frage 2: 
Bisher hat die ÖMV das ausländische Nachrichtenmagazin weder ge­
klagt noch eine Entgegnung gefordert, hat jedoch am 4. Mai 1987 
eine berichtigende Presseerklärung ausgesendet. 

Zu den Fragen 3, 4 und 5: 
Ein angeblicher "interner" Bericht der ÖMV existiert nicht und 
kann daher dem ho. Ressort auch nicht vorliegen. Ganz im Gegen­
satz zu dem o.a. Artikel stellt sich der Sachve~halt wie folgt 
dar: 
Die ÖMV hat Anfang der 80er Jahre den Bau eines neuen Kanalsystems 
geplant. Eine dem modernen Stand der Technik entsprechende Ab­
wasserentflechtung mit einem Kanalsystem. das ölfrei gehalten 
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werden soll, ist mit einem Gesamtaufwand von rund 1,5 Mrd. S (bis­
her wurden 880 Mio S davon investiert) im Bau und teilweise schon 
in Betrieb. Das Kanalsystem und die Kläranlage gemeinsam mit dem 
Abwasserverband Schwechat wird Ende 1987 ölfrei und Ende 1988 
fertiggesteilit sein. Der Wasserwirtschaftsfonds hat dieses Pro- . 
jekt positiv begutachtet und gefördert, die wasserrechtliche 
Genehmigung erfolgte mit Bescheiden vom 5. Oktober 1982 und vom 
5. März 1985 durch die allein zuständige Wasserrechtsbehörde. 

Bei Probebohrungen in der Vorbereitungsphase zum Bau des neuen 
Kanalsystems wurde im Jahre 1982 der Umfang der Ölkontamination 
abgegrenzt und von der ÖMV zusammen mit externen Ziviltechnikern 
ein technisch sehr ansprochsvolles Sanierungskonzept ausgearbeitet. 
Durch Probebohrungen und Sonden konnte in mehrjähriger Beobachtung 
festgestellt werden, daß die Kontamination des Untergrundes 
stationär ist. Weiterreichende Auswirkungen und Gefährungen von 
Grund- und Oberflächengewässern können somit vorderhand ausge­
schlossen werden. Das Sanierungsprojekt wurde dem Amt der Nieder­
österreichischenLandesregierung/Wasserrechtsbehörde am 
23. Jänner 1987 zur Kenntnis gebracht und am 16. März 1987 
zur Genehmigung vorgelegt. Am 16. Juni 1987 erfolgte die 
Behördenverhandlung in Form einer vorläufigen .Uberprüfung 
gemäß § 104 Wasserrechtsgesetz. 

Zu den Fragen 6 und 7: 
Zwischen der ÖMV und den zuständigen Behörden bestehen ständige 
Kontakte im Rahmen der Projektabwicklung, in die auch Beamte 
des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr einge­
bunden sind, wenn der ho. Zuständigkeitsbereich betroffen ist. 

Aus dem o.a. Sachverhalt ergibt sich, daß Gespräche auf Minister­
ebene mit anderen Ressortkollegen bisher nicht notwendig waren, 
da die Projekte im Rahmen der üblichen Behördenverfahren abge­
wickelt werden. 
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